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6. 4.

I. Anlehen unter der Bedingung gegenſeitiger Aufkündigung

Die Bedingung der gegenſeitig freien Aufkuͤndigung ,

mit kurzerer oder laͤngerer Friſt zur wirklichen Auszahlung ,

iſt bei Privatdarleihen die Regel , bei oͤffentlichen Dar —⸗

leihen aber gar nicht , oder nur in beſchraͤnktem Maaße , zu⸗

laͤßig.
Beſtuͤnde eine bedeutende Staatsſchuld aus ſolchen auf⸗

kuͤndbaren Schuldkapitalien , ſo wuͤrde auch bei unveraͤnder⸗

tem Schuldenſtande ein ſtetes Abfließen von Kapitalien aus

der Staatscaſſe und Zuſtroͤmen neuer Kapitalien in dieſelbe

Statt finden .

Dieſe Einrichtung waͤre bequem fuͤr das Publicum , da

jeder Glaͤubiger , nach Beduͤrfniß , ſein Kapital unverkuͤrzt

aus der Staatscaſſe herausziehen , und Diejenigen , welche

diſponible Werthe beſitzen , die dadurch eroͤffnete Anlags —

gelegenheit benutzen koͤnnten , beide Theile aber den Wechſel⸗

faͤlen nicht unterworfen ſeyn wuͤrden , welche mit dem

Uebertrag feſtſtehender Schuldkapitalien von einer Hand in

die andere verbunden ſind . Allein die Finanzverwaltung

wuͤrde ſich in mehrfacher Hinſicht nicht wohl dabei befinden .

Die Adminiſtration des Schuldenweſens wuͤrde ſehr verwickelt ,

und der ſichere Calcul uͤber die Finanzbeduͤrfniſſe erſchwert ;

unguͤnſtige Ereigniſſe , die den Discont ſteigern , wuͤrden

vermehrte Aufkuͤndigungen zur Folge haben , welche zu

honoriren , die Verwaltung zu hoͤheren Zinſen neue Anlehen

machen muͤßte.

Bei laͤnger andauernder Steigerung des Zinsfußes in

gefahrvollen Zeiten , und unter Umſtaͤnden , welche einen

auſſerordentlichen Aufwand an Kapitalien und die Anlegung

neuer Steuern erfordern , wuͤrden die Glaͤubiger nach der

Reihe die Erhoͤhung des Zinsfußes anſprechen , die Re⸗
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gierung daher gerade im unguͤnſtigſten Augenblick fuͤr den

unwillkommenen Zuwachs an Zinſenlaſt zu ſorgen haben .

Großere Staaten haben daher laͤngſt aufgehoͤrt , dieſe

Methode zu waͤhlen , und die Regierungen kleinerer Laͤnder,
die in der Form aufkuͤndbarer Darleihen eine verhaͤltniß⸗
maͤßig bedeutende Schuld contrahirt hatten , waren auf die

Verwandlung derſelben in eine , von Seite der Glaͤubiger
unbedingt , oder wenigſtens fuͤr laͤngere Friſt unaufkuͤnd —

bare Schuld , in neuern Zeiten , nach eingetretenem Sinken

des Zinsfußes , bedacht .
Nur zum voruͤbergehenden Zwecke der Revenuͤen - Anti⸗

cipation pflegt ſie noch Anwendung zu finden .

Indeſſen mag , wie die Erfahrung in einzelnen kleinern

Staaten lehrt , auch eine ſtehende in dieſer

Form , ohne bedeutenden Wechſel des Zinsfußes , da gefunden

werden , wo dieſe Anlagsweiſe auf ein maͤßiges Kapital

beſchr änkt wird , und die Concurrenz der Kapitaliſten , welche
dieſelbe aus Gewohnheit oder aus irgend einem Grund

vorziehen , bedeutend iſt .

658

II . Anlehen , deren Rückzahlung auf eine , die Willkühr beider Theile
ausſchließende Weiſe bedungen wird .

Alle Anlehen , welche im Voraus die Termine fuͤr die

Zahlungen beſtimmen , die bis zur gaͤnglichen Tilgung der

Schuld geleiſtet werden ſollen , ſind in ihren Bedingungen
darauf berechnet , daß die Glaͤubiger den Werth der jaͤhr —

lichen oder halbjaͤhrlichen Zinſen und des Kapitals erhalten ,
ſo verſchieden die Form , in welcher die Ausgleichung vor —

genommen werden ſoll , auch ſeyn mag . Die Feſtſetzung
der Zahlungen kann aber zwiſchen Kapital und Zinſen

unterſcheiden , oder beide Werthe zuſammen begreifen , und

jene Berechnung kann auf einer feſten Baſis , in gewiſſen
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